
Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes
(Gaststättenverordnung -GastV-)

Vom 10. September 1971 (GVBl. S. 1778), zuletzt geändert am 15. Oktober 2001 (GVBl. S. 540), auf
Grund von § 4 Abs. 3, § 18 Abs. 1, § 21 Abs. 2 und § 30 des Gaststättengesetzes vom 5. Mai 1970
(BGBl. I S. 465, 1298/GVBl. S. 834, 1662), § 1 Abs. 4 und § 3 Abs. 3 des
Polizeizuständigkeitsgesetzes vom 2. Oktober 1958 (GVBl. S. 959), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. Juni 1970 (GVBl. S. 928), und § 20 Buchst. a des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 2.
Oktober 1958 (GVBl. S. 951), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 1969 (GVBl. S. 884), wird
verordnet

§ 1

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 des Gaststättengesetzes, einer
Stellvertretungserlaubnis nach § 9 des Gaststättengesetzes, einer vorläufigen Erlaubnis nach § 11
Abs. 1 des Gaststättengesetzes, einer vorläufigen Stellvertretungserlaubnis nach § 11 Abs. 2 des
Gaststättengesetzes oder einer Gestattung nach § 12 Abs. 1 oder 2 des Gaststättengesetzes ist
schriftlich einzureichen. Der Antragsteller hat die Angaben zu machen und die Unterlagen
beizubringen, die für die Bearbeitung und Beurteilung des Antrages von Bedeutung sein können.

(2) In dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis oder Gestattung sind insbesondere erforderlich
Angaben und Unterlagen über
1. die Person des Antragstellers und seines Ehegatten oder Lebenspartners,

2. die Betriebsart

3. die zum Betrieb des Gewerbes einschließlich der zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten
Räume.

Das Bezirksamt ist berechtigt, Bauzeichnungen im Maßstab 1 : 100, insbesondere Grundrisse und
Schnitte, in zweifacher Ausfertigung zu verlangen.

(3) In dem Antrag auf Erteilung einer Stellvertretungserlaubnis sind Angaben über die Person des
Antragstellers und des Stellvertreters zu machen.

(4) Die Entscheidung über den Antrag und Zusagen auf Erlass eines stattgebenden Bescheides
bedürfen der Schriftform. Dasselbe gilt für die Verkürzung oder Aufhebung der Sperrzeit nach § 13.

§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich

Für die zum Betrieb des Gewerbes und zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten Räume gelten
- unabhängig von den Vorschriften des Baurechts, des Arbeitsschutzrechts und der
Lebensmittelhygiene sowie von sonstigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen - die folgenden
besonderen Anforderungen.

§ 3 Zugang

Die dem Betrieb des Gewerbes dienenden Räume müssen für jeden leicht zugänglich sein und die
ordnungsmäßige Überwachung durch die hiermit beauftragten Personen ermöglichen.



§ 4 Schank- und Speisewirtschaften

(1) Schankräume dürfen nicht in Räumen eingerichtet werden, die zugleich als Wohn- oder
Schlafräume dienen. Schankräume und Wohnungen müssen getrennt zugänglich sein. In
Rettungswegen liegende Türen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. Türen dürfen beim Öffnen
nicht in die Verkehrsfläche hineinragen. Die lichte Breite der Eingangstür muss mindestens 0,90 m
betragen.

(2) Die Grundfläche mindestens eines Schankraumes darf nicht kleiner als 25 qm sein; für weitere
Schankräume genügt eine Grundfläche von 15 qm.

(3) Schankräume und andere dem gemeinsamen Aufenthalt der Gäste dienende Räume müssen
übersichtlich sein.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten für Speisewirtschaften entsprechend.

(5) Die Fußböden von Kühlräumen sind wasserdicht und gleitsicher herzurichten. Die Türen müssen
von innen ohne Schlüssel geöffnet werden können.

§ 5 Beherbergungsbetriebe

(1) Die Schlafräume für die Gäste dürfen nicht innerhalb der Wohnung des Gewerbetreibenden oder
Dritter liegen. Jeder Schlafraum muss einen eigenen Zugang vom Flur aus haben. Die Zugangstüren
müssen durch Nummern oder Symbole gekennzeichnet und von innen und außen abschließbar sein.

(2) Einbettzimmer müssen mindestens 8 qm, Zweibettzimmer mindestens 12 qm groß sein;
Nebenräume (insbesondere Bäder, Aborte) werden nicht angerechnet.

(3) Schlafräume, die nach dem Inhalt der Erlaubnis auch während der kalten Jahreszeit belegt
werden können, müssen so beheizbar sein, dass eine Mindestlufttemperatur von 18 Grad Celsius am
Tage und 16 Grad Celsius zur Nachtzeit sichergestellt ist. In jedem Schlafraum oder in Verbindung
mit ihm muss eine, anderen Gästen nicht zugängliche hygienisch einwandfreie Waschgelegenheit
mit fließendem kalten und warmen Wasser vorhanden sein.

(4) Die Anzahl der barrierefrei zugänglichen Schlaf- und Nebenräume muss bei Neubauten von
Beherbergungsbetrieben mindestens 10 vom Hundert betragen. § 9 gilt entsprechend.

§ 6 Abortanlagen

(1) Die Abortanlagen für die Gäste müssen leicht erreichbar, gekennzeichnet und von anderen
Abortanlagen getrennt sein. Mindestens eine Abortanlage muss für mobilitätsbehinderte Gäste
benutzbar sein. § 9 gilt entsprechend.

(2) In Schank- oder Speisewirtschaften müssen vorhanden sein:

über 350 m² Festsetzung im Einzelfall.

Schank-/Speiseraumfläche Spülaborte PP-Becken
m² Männer Frauen Stück

bis -50 1 1 2
über 50-100 1 2 3
über 100-150 2 2 3
über 150-200 2 3 4
über 200-250 2 3 5
über 250-350 3 4 6



(3) ) In jedem Geschoss von Beherbergungsbetrieben, in dem Schlafräume für Gäste liegen, müssen
vorhanden sein

1. bis zu 10 Betten 1 Spülabort;

2. über 10 bis zu 20 Betten 2 Spülaborte;

3. bei mehr als 20 Betten Spülaborte und PP-Becken nach Festsetzung im Einzelfall.

Soweit Schlafräume eine eigene Abortanlage haben, werden die Betten in diesen Räumen nicht
mitgerechnet.

(4) Für die im Betrieb Beschäftigten müssen leicht erreichbare Abortanlagen vorhanden sein. Der
Weg der in der Küche Beschäftigten zu den Abortanlagen darf nicht durch Schankräume oder durchs
Freie führen. Im Übrigen richten sich die Anforderungen an die Abortanlagen, unbeschadet der
Absätze 5 bis 7, nach den betrieblichen Verhältnissen, insbesondere nach Zahl und Geschlecht der
Personen, deren regelmäßige Beschäftigung in dem Betrieb zu erwarten ist.

(5) Abortanlagen für Frauen und Männer müssen durch durchgehende Wände voneinander getrennt
sein. Jede Abortanlage und im Falle des Absatzes 3 Nr. 2 auch jeder Spülabort muss einen lüftbaren
und beleuchtbaren Vorraum mit Waschbecken, Seifenspender und hygienisch einwandfreier
Handtrocknungseinrichtung haben. Handtrocknungseinrichtungen und Seife dürfen nicht
ausschließlich gegen Entgelt bereitgestellt werden, Gemeinschaftshandtücher sind unzulässig. Die
Wände der Abortanlagen sind bis zur Höhe von 1,5 m mit einem waschfesten, glatten Belag oder
Anstrich zu versehen. Die Fußböden müssen gleitsicher und leicht zu reinigen sein.

(6) Aborte und PP-Becken müssen Wasserspülung haben. Die Türen zu den Spülaborten müssen
von innen verschließbar sein. Die nach den Absätzen 2 bis 4 notwendigen Aborte dürfen nicht durch
Münzautomaten oder ähnliche Einrichtungen versperrt oder nur gegen Entgelt zugänglich sein. Die
Standbreite von PP-Becken darf 0,6 m nicht unterschreiten

§ 7 Küchen

(1) Gaststätten müssen Küchen haben, wenn dies nach der Art des Betriebes erforderlich ist. Die
Größe der Küche bestimmt sich nach den betrieblichen Verhältnissen; Kochküchen müssen
mindestens 15 qm Grundfläche haben.

(2) Der Fußboden muss gleitsicher, wasserundurchlässig, fugendicht und leicht zu reinigen sein. Die
Wände sind bis zur Höhe von 2 m mit einem glatten, waschfesten und hellen, jedoch nicht roten
Belag oder entsprechenden Anstrich auf dichtem Putz aus Zementmörtel oder gleichwertigem Putz
zu versehen. An Fenstern, die geöffnet werden können, und an Luftöffnungen müssen Vorrichtungen
gegen das Eindringen von Insekten vorhanden sein.

(3) Die Küche muss einen Trinkwasseranschluss haben mit mindestens einer Wasserzapfstelle
sowie eine besondere Handwaschgelegenheit und einen Schmutzwasserausguss. In der Küche oder
in einem unmittelbar anschließenden, gut lüftbaren Raum ist eine ausreichende Spülanlage
einzurichten.

(4) Die Küche muss einen nach außen lüftbaren, ausreichend großen Nebenraum oder
Einbauschrank zur Aufbewahrung von Lebensmitteln sowie eine demselben Zweck dienende,
ausreichend große Kühleinrichtung haben. Für den Nebenraum gilt Absatz 2.

(5) Die Küche muss hinreichend belüftet sein. Ist nach den betrieblichen Verhältnissen die
Beschäftigung von Arbeitnehmern in der Küche zu erwarten, so muss die Lüftung zugfrei sein.
Entlüftung muss über Dach erfolgen, wenn dies zum Schutz der Gäste, der Bewohner des
Betriebsgrundstücks oder der Nachbargrundstücke oder der Allgemeinheit gegen erhebliche
Geruchsbelästigungen erforderlich ist.



§ 8 Arbeitnehmerräume

(1) Die Zahl der Schlafräume für die Arbeitnehmer muss so bemessen sein, dass eine ausreichende
und nach Geschlechtern getrennte Unterbringung möglich ist. Die Schlafräume dürfen nicht in
unmittelbarer Nähe von Schank- oder Speiseräumen liegen und müssen auch von den Schlafräumen
oder sonstigen Aufenthaltsräumen der Gäste getrennt sein. Jeder Schlafraum muss einen eigenen
Zugang vom Flur aus haben; die Zugangstüren müssen von innen und außen abschließbar sein. Im
Übrigen gilt § 5 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(2) In den dem Betrieb des Gewerbes dienenden Räumen muss Platz für die nötigen
Sitzgelegenheiten der Arbeitnehmer sein. Aufenthaltsräume für die Arbeitnehmer müssen vorhanden
sein, soweit dies nach den betrieblichen Verhältnissen erforderlich ist, um Gefahren für die
Gesundheit zu verhüten.

§ 9 Abweichungen

Von der Erfüllung einzelner der in den §§ 2 bis 8 gestellten Mindestanforderungen kann abgewichen
werden, soweit die Abweichung mit den in § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gaststättengesetzes geschützten
Belangen vereinbar ist,

1. bei Betrieben
a) die vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung befugt errichtet worden sind und in dem

seitherigen Umfang weitergeführt werden sollen;
b) deren Umfang durch die Betriebsart oder die Art der zugelassenen Getränke oder

zubereiteten Speisen beschränkt ist;
c) in Schiffen und Kraftfahrzeugen, in denen Fahrgäste bewirtet oder beherbergt werden;

2. wenn Gründe des allgemeinen Wohles die Abweichung erfordern oder die Durchführung der
Vorschrift im Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und öffentliche Belange nicht
entgegenstehen.

§ 10 Allgemeine Sperrzeit

(1) Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten
beginnt um 5.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr.

(2) In der Nacht zum 1. Januar, zum 1. Mai und zum 2. Mai ist die Sperrzeit nach Absatz 1
aufgehoben.

§ 11 Sperrzeiten für bestimmte Betriebsarten oder Veranstaltungen

(1) Die Sperrzeit für Spielhallen, Jahrmärkte, Vergnügungsplätze und Veranstaltungen nach § 60a
der Gewerbeordnung, einschließlich der Schank- und Speisewirtschaften, die im Rahmen von
öffentlichen Vergnügungsstätten unter freiem Himmel betrieben werden, beginnt um 22.00 Uhr und
endet um 7.00 Uhr.

(2) Für den Betrieb der Schank- oder Speisewirtschaft oder einer öffentlichen Vergnügungsstätte in
Schiffen und Kraftfahrzeugen gilt keine Sperrzeit, wenn sich der Betrieb auf die Fahrgäste
beschränkt.

§ 12 Allgemeine Ausnahmen

Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse kann die
Sperrzeit allgemein verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden.



§ 13 Ausnahmen für einzelne Betriebe oder Veranstaltungen

Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses, insbesondere zum Schutz der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung, oder bei Vorliegen besonderer örtlicher Verhältnisse kann für einzelne Betriebe oder
Veranstaltungen der Beginn der Sperrzeit bis 20.00 Uhr vorverlegt und das Ende der Sperrzeit bis
7.00 Uhr hinausgeschoben oder die Sperrzeit befristet und widerruflich verkürzt oder aufgehoben
werden. In den Fällen der Verkürzung oder Aufhebung der Sperrzeit können jederzeit Auflagen erteilt
werden.

§ 14 Anzeigepflicht, Erlaubnis

(1) Soweit es zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit oder zum Schutz der Gäste erforderlich ist, kann
der Gewerbetreibende verpflichtet werden, über die in seinem Betrieb beschäftigten Personen
innerhalb einer Woche nach Beginn der Beschäftigung Anzeige zu erstatten. In der Anzeige sind
Vor- und Zunahme, bei Frauen auch der Mädchenname, Geburtsdatum und Geburtsort, der letzte
Aufenthaltsort und die vorhergehende Beschäftigungsstelle der beschäftigten Person sowie der
Beginn der Beschäftigung anzugeben.

(2) Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Beschäftigung von Personen für einzelne Betriebe
von einer Erlaubnis abhängig gemacht werden.

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 28 Abs. 1 Nr. 12 des Gaststättengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. einer Auflage nach § 13 Satz 2 nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

2. entgegen einer auf Grund des § 14 Abs. 1 begründeten Verpflichtung die Anzeige nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,

3. Personen ohne die auf Grund einer Verpflichtung nach § 14 Abs. 2 erforderliche Erlaubnis
beschäftigt.

§ 16 (Hier nicht wiedergegeben)

§ 17 (Hier nicht wiedergegeben)

§ 18 In-Kraft-Treten und Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des zweiten auf die Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin folgenden Kalendermonats in Kraft.

(2) (Hier nicht wiedergegeben)


